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Volleyballordnung   (Stand 29.08.2022) 

1. Abteilungsversammlung 

Die Abteilungsversammlung ist jährlich vor der Jahreshauptversammlung des Vereins einzuberufen. 

Die Einladung muss 10 Werktage im Voraus auf der Homepage der Volleyballabteilung veröffentlicht 

werden, und an den Vereinsvorstand und die Funktionsträger der Abteilung (Abteilungsleitung und 

Betreuer) per Email versendet werden. 

Die Abteilungsversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit über: 

- Wahlen zur Abteilungsleitung 

- Entlastung der Abteilungsleitung 

- Etatvoranschlag 

- Anträge zur Volleyballordnung 

- Sonstige Anträge 

Wählbar sind Mitglieder und Kursteilnehmer der GWE Volleyballabteilung ab 18 Jahren. 

Stimmberechtigt sind ordentliche Mitglieder der Volleyballabteilung ab 14 Jahren. Jüngere 

Mitglieder werden durch ihre Eltern vertreten.  

 

2. Abteilungsleitung 

Für die Abteilungsleitung werden für zwei Jahre gewählt: 

In Jahren mit gerader Jahreszahl: 

- Abteilungsleitung 

- Stellv. Jugendreferent 

- Beachreferent 

- Kassenwart 

- Spielreferent 

- Schiedsrichtereferent 

In Jahren mit ungerader Jahreszahl: 

- Stellvertretende Abteilungsleitung 

- Jugendreferent 

- Breitensportreferent 

- Leistungssportkoordinator 

- Materialwart 

- Referent Public Relations 
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Die Abteilungsleitung ist ehrenamtlich tätig.  Der Vereinsvorstand kann beschließen, dass eine 

Ehrenamtspauschale gezahlt wird. Diese ist dem Verein idealerweise gegen Spendenquittung als 

Spende zurückzuzahlen.  

 

3. Betreuertreffen 

Auf besonderen Anlass, insbesondere zu Saisonbeginn, sind Betreuertreffen einzuberufen. 

Teilnehmer an Betreuertreffen sind neben den Betreuern, die Abteilungsleitung und die Trainer. 

 

4.  Finanzen 

Die Abteilungsleitung (Abteilungsleiter, Abteilungsleiterstellvertreter, Beachreferent, Jugendwart, 

Kassenwart) führt jährlich ein Etatgespräch mit dem Vereinsvorstand. Der Jahresabschluss und der 

Etatansatz werden der Abteilungsversammlung vorgelegt. Der Kassenwart überwacht den Etat. 

Rechnungen für die Beschaffung von Trikots sind an die GWE-Geschäftsstelle zu adressieren (nur so 

können ggf. Spendenbescheinigungen ausgestellt werden). 

Mannschaften, die Fahrtkosten abrechnen, sollen diese durch die Akquise von Spenden ausgleichen. 

Investitionen über 250,-- Euro sind dem Vereinsvorstand vorher anzuzeigen (Ausnahme: Es sei denn, 

sie sind durch eine Spende an die Abteilung abgedeckt). 

Kassenabrechnungen sind dem Kassenwart mit einer Rechnung / Quittung im Original nachzuweisen.   

Anmeldungen zu Fortbildungen oder Lehrgängen sollten in SAMS zu Lasten der Abteilung durch 

Veranstaltungsverantwortliche durchgeführt werden. 

Anzeigen auf der Homepage des HVbV genehmigt der Kassenwart. 
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5. Trainer 

Die Festlegung der Aufwandsentschädigung für Trainer (und deren evtl. Beitragsbefreiung) obliegen 

der Abteilungsleitung. Veränderungen sind der Geschäftsstelle umgehend zu melden. 

GWE Volleyball übernimmt die Kosten für Trainerfortbildungen 

Die Ausbildungskosten für Trainerlehrgänge können übernommen werden, wenn die Trainer für 

GWE zwei Jahre tätig sein werden (eine Rückzahlungsverpflichtung ist schriftlich zu vereinbaren). 

GWE benennt jährlich mehrere Teilnehmer für den Jugendtrainerlehrgang. 

Die Zusammenarbeit der Trainer ist insbesondere durch separate Trainertreffen zu fördern. 

Die Abteilungsleitung kann an Trainertreffen teilnehmen. 

Trainer und Mitglieder sind verpflichtet, Sporthallen verschlossen zu halten und den Zugang 

Unbefugter zu unterbinden. 

 

 

6. Mannschaften 

Jedes GWE Team benennt der Abteilungsleitung 

- Eine/n Kapitän/in     (vertritt das Team im Spielbetrieb) 

- Eine/n Betreuer/in    (vertritt das Team gegenüber der Abteilung) 

Mannschaften nehmen an Staffeltagen teil. Dabei ist von Jugendteams der Vorrang der 

Jugendmeisterschaften zu berücksichtigen. 

 

7. Trainingsbetrieb 

Über die Änderung von Trainingszeiten entscheidet das Betreuertreffen auf Vorschlag des 

Spielwartes. 

Mitglieder sind verpflichtet, Unregelmäßigkeiten im Trainingsbetrieb sofort der Abteilungsleitung zu 

melden. 

Mitglieder haften für vom Verein ausgeliehenes Material im Falle einer groben Fahrlässigkeit. 
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8. Jugend 

Die Jugendabteilung regelt ihre Angelegenheiten eigenverantwortlich.  

Der Abteilungsleitung ist über die getroffenen Regelungen zu unterrichten. 

 

9. Beach 

Die Beachvolleyballer regeln ihre Angelegenheiten eigenverantwortlich. Die Abteilungs-leitung ist 

über die getroffenen Regelungen zu unterrichten. 

 

10. Spielbetrieb 

Gemäß Bundes- und Landesspielordnung sind die Teams insbesondere verpflichtet: 

- Ausgebildete Schiedsrichter zu stellen 

- Ein gleichgeschlechtliches Jugendteam nachzuweisen 

Bei einem evtl. Rückzug vom Spielbetrieb sind die unterschiedlichen Fristen der Gebührenordnung 

des HVbV zu beachten.  

Es gilt als vereinbart, dass die für das eScoring erforderliche Hardware (preisgünstiges Notepad o.ä) 

von den Mitgliedern privat zur Verfügung gestellt wird. 

Ein Versicherungsschutz wurde nicht abgeschlossen.  Bei Beschädigung oder Verlust entscheidet die 

Abteilungsleitung über gleichwertigen Ersatz. 

 

11. Strafgelder 

Die Teams erstatten der Volleyballabteilung anfallende Strafgelder. 

- Jugendteams sind von dieser Regelung ausgenommen 

- Bei einem Rückzug vom Pokalwettbewerb ist zusätzlich das Startgeld zu erstatten 

 

- Die von der Abteilung zu zahlende Jugendförderabgabe (Nichterfüllung der 

Jugendverpflichtung) ist von jedem Team anteilig zu erstatten. Bei Übernahme einer 

Jugendpatenschaft (Benennung Jugend-Co-Trainer, Coaching an Spieltagen nach Absprache) 

entfällt für das Team dieser Anteil an der Vereinsstrafe. 
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12. Schiedsrichterausbildung 

Pro Team werden in Ausnahmefällen bis zu vier Schiedsrichterausbildungen pro Saison finanziert.  

Kosten für Schiedsrichterfortbildungen werden in jedem Fall übernommen.  

Die Abteilung unterstützt die Ausbildung von B-Schiedsrichtern für den DVV Spielbetrieb. 

 

13. DVV Spielbetrieb  -  Support 

Die Mitglieder sind aufgerufen, die DVV Teams bei der Durchführung ihrer Spieltage zu unterstützen   

(eScore, Einlasskontrolle, Kiosk, Ballrollerkoordination). 

 

 

14.  Jugendmeisterschaften 

Die Mitglieder unterstützen die Jugendarbeit. Dies gilt insbesondere für die Hilfe bei und Ausrichtung 

von Jugendturnieren / Qualirunden / Meisterschaften. 

 

15. Ehrenamt 

Jugendliche und Erwachsene sollen an die Übernahme ehrenamtlicher Aufgaben herangeführt 

werden. Dies geschieht idealerweise im Rahmen kleiner Projekte. 

Im HVbV gilt dies insbesondere für 

- Aufgaben im Rahmen der Satzung des HVbV 

- Wettbewerbsverantwortliche der Hamburger Volleyballjugend 

- Beisitzer im Jugendausschuss der Hamburger Volleyballjugend 

- Das Juniorteam der Hamburger Volleyballjugend 

 

16. Förderung der Gemeinschaft 

GWE Volleyball fördert die Gemeinschaft der Mitglieder durch interne Turniere und Festlichkeiten. 

  

 


